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Schmanïungen unempfinbltch- Sié ©ntlüftung erfolgt
oorteilljaft miiielft ein« oerfteUbaren Klappe über Sad).

2BaS für neuartige Bidfeteffcfie unb feine Sftei^e infolge
oerfchtebenartiger Sichtquellen, bei Sage bard) bte Sonne
unb bie mectjfelnbe Semölfung, bei ?tac!}t non aufjen
bur<| ben SRonb ober oon innen burch bie Su£fer=23riS»
memSampe auf ben Sîaum, mte auf baS Strafjenbitb
erzielt »erben, fann man nur alpen. — Sreppengelän»
ber: §anblauf fdjmarz poltert, Sroncegeflecht zmifdljen
fdjjmalen, rot gestrichenen ©ifenrahmen; gujjboben unb
Stufen : grauer ©ummibelag ; 2Bänbe, Secte unb SimS»
platten meifj, ber female genfterzmifchenpfeiler lichtblau ;

Süren tn Sperrholz, Utaturton, mit fctfmarjer Setlei&ung
umrahmt.

2BaS finb bie Soften etneS folgen fjjaufes? SRan
barf ja nicht glauben, &afj bie Sefchränfmtg auf bte ©hu
fadjljett, bie fnappefie Semeffung ber SRäumli^feiten, bie

Sßeglaffung «Her nicht unbebingt notmenbigen SBlnfel
(Sobenfammetn ec.) nun eine grofje SerbiUigung brauten.
Sei einer Surehbiibung bis in alle erbenfltdjen SeiailS,
bte felbfi ben 2lrchiteften mit einer ttnfumme oon neuen
Überlegungen unb Sftühen befragten, unb einer luSbil»
bung, bte in Sejug auf |pgtene unb Sequemlidpfett ba§

Sufjerfte leiftet unb tnfolgebeffen ben SBofymoert erheblich
fteigert, geftaltet fidh bte Saufumme immer nom red^t tjocç.

Sruno SautS neues Such gibt, mie auS obigen flet»

neren Setfpielen hervorgeht 3luff«hlufj über eine iltgafji
oon neuen fßroblemen unb ©injel^eiten. Sem 2lrbeitS»
felb ber ÇauSfrau trägt er gebührenb Rechnung. In
baS praftifch plazierte, flappbare Sügelbreit, an bie nach
amerifanifchet 2lrt fonftruterten flelnen SJte^l= unb Sudler»
filoS im Küchenbuffet ufm., Eurj oon 31 bis 3» fönt 2lrbeii§=
tifch bis gur 3entrifuge, un aüeS tjat er gebadet, um eS

bann feiner SBic^iigîett gemäfj im fptane ju berütffuijttgen.
Seber Sefer, ber ftcb nicht oon oorneherein ju fetnen

neuen unb ummäljenben Slnfd^auungen befennt, mirb im
Setlaufe beS StubiumS biefer Schrift ficfj ein anbereS
Urteil über SBo^nen im heutigen Sinne, über zmecfmäfjige
2BohnungSfuItur bilben. Sa§ Such ermirft ungezählte
3lnregungen. SBertoolI finb befonberS bte oielen genauen,
oorjügli(| mtebergegebenen Setailjeic^nungen, forale
auch bte am Schluffe beigefügte garbentafel, meldte ju
einem befferen Silbe ber forgfältig burd)bacf|tai gerben»
gebung ber'Snnenräume oerhilft.

233. 9iübiSüf)li, 3lr^.

Mntf eines netten 6irnHeniefe|es

fir ben finton St. Solen.
(fiorrefponbenj.) (gorlfefcung.)

II. Deffeniliäje trafjen und SBege.

A. San unb Korreftion.
Set zweite ^auptabfd^nttt, ber oon ben „öffentlichen

Strafjen unb Siegen" tjanbeit, enthält in einem er ften
Kapitel bte micf)tigften Sorfdhriften über „Sau* unb Kor»
reftion". 3lrt. 9 bis 15 Ipnbeln oon ben StaatSftrafjen,
3lrt. 16 bis 26 oon ben übrigen Strafjen unb 2Begen;
3lrt. 27 bis 43 enthalten bte gemetnfamen Seftimmungen,
oor aßen biejenigen über bas jßerimeteroerfahren.

1. $n erfter Sinie ift tn biefem Kapitel bie S u fiä n «

bigfeit ber Sehörben för bie Sefdfjlufjfaffung über
Sau unb Korreftion ber Strafen unb 2Bege benimmt
morben. 3" mefenlltcher Übereinfiimmung mit bem bis»
herigen Siecht mürbe in Sejug auf StaatSftrafjen
ber ©rojje fRat, tn Sejug auf bie übrigen öffent»
liehen Strafen unb 2Bege entroeber bte Sürgeroerfamm»
Inng ber polttifchen ©emeinbe ober ber ©emeinberat
juftänbig erflart, fomeit biefe SefugniS burch bie ©e»

nteinbeorbnung bem ©emeinberat übertragen ift. Sabei
hat eS bei StaatSftrafjen bie ÜJfteinung, bafj îleinere Kor»
reîtionen, mte bis an|ln, unter bem Sitel „Strafjenoer»
befferungen" in ber Subgetbotfehaft oorgemerft unb auf
biefem 2Bege ber Sefdhlufjfaffung burdh ben ®ro|en iftat
unterfteüt merben tonnen, ba| alfo nid^t für jebe gering»
ffigige Sira^entorrettion ein befonberer Sefd|lu| beS

©rofjert SrateS erforbetlidh ift. Sie ©rfteUung unb Kor»
rettion ber übrigen öffentlichen Strafjen unb SBege Ift
grunbfähltch bann ber Sürgeroerfammlung ju unterbreiten,
menu bie Koften ganj ober teilmeife oon ber politifchen
©emeinbe p tragen finb. Sagegen ift ber ©emeinberat

pr Sefchlufjfaffung befugt, menu bie ©rfteüungS» unb
KorrettionStoften in ooilem Umfange auf bte beteiligte
©egenb oerlegt merben foüen, ober menn burdh ©emeinbe»
orbnung ober SürgeroerfammlungSbefchlu^ bem ©emein»
berat für bie Secfung oon Strafjenbautoften aßgemein
ein beftimmter Krebit gemährt mürbe. SieS tann j. S.
fo gefèehen, ba^ bie Sürgeroerfammlung bem ©emein»
berat entmeber für ba§ ganje Site^nungSjahr eine be»

fiimmte Summe ganj aügemetn pr Serfügung fteßt o^er
aber ihn ermächtigt,- für noch unbeftimmte Stra^en^"'
jette im einzelnen gaüe Seiträge oon beftimmter abfo»
Euter ober prozentualer fpöbe ju oerabfolgen.

2. 3lrt. 18 beS ©ntmurfeS regelt bie Saupflicht.
@emä§ biefer Seftimmung merben bie ©emetnben unb
bereu juftänbige Organe pm Sau unb zur Korreftion
oon Strafjen unb 2Begen oerpflichtet, fofern htefür ein
offenfi^tlieheS SebürfntS oorliegt. SieS tann ftdh au§
bem Serfebr fomohl, mie auS oermehrter Sautäiigtett
ergeben. Kommen bie ©emetnben ihrer ißflidbt nicht nach,
fo ift ber 3tegterungSrat befugt, auf ©runb gefteüier Se»
gehren einzuf^retten unb bie ©emetnben zum Sau ober
Zur Korreftion p oerpflichten, bafj hießet auch auf bie

ginanzlage ber ©emeinbe angemeffene Üiüctficht zu nehmen
fein mirb, ift felbfioerftönbltdE).

3. ^ußezug auf bie mistige grage ber Kofienbedf»
ung gilt als ©runbfah, bafj bie Koften für Sau unb
Korreftion ber StaatSftrafjen oom Staat, ber übrigen
öffentlichen Strafjen unb 2ßege, alfo fomohl ben ®e»

meinbefirafjen unb ©emeinbemege, als auch ber ifteben»

ftrafjen unb tftebenmege, oon ber politifdhen ©emeinbe
ZU tragen finb (Sri. 10 unb 19).

3lrt. 10: „Sie Koften für ben Sau unb bie Korref»
tion oon StaatSftrafjen fallen, oorbehältttch ben Seftim»
mungen tn 3lrt. 11 unb 15 biefeS ©efe^eS zu Saften beS

Staates."
Irl. 19 : „Sie Koften für ben Sau unb bte Korref»

tion oon ©emeinbeftrafjen, SRebenfirafjen unb öffentlichen
gufjmegen fallen, oorbehältiich ber Seftimmungen in Ér»
tifel 20 unb 21 biefeS ©efe^eS, zu Saften ber polttifchen
©emeinbe."

Sabei Ipßeu bie am jeioeiligen Strafjenbau interef»

[ierten ©runbeigeniümer bem Staat ober ber ©emeinbe
je nach bem Sorlpnbenfein unb ber ©röfje ber ihnen
auS bem Strafjenbau ober ber Strafjenforreftion eut»

ftehenben Sorteile Setträge zu leiften (2lrt. 11 unb 20).
3lrt. 11 : „Qe nach ber ©röfje ber ihr auS Sau unb

Korreftion oon StaatSftrafjen entftehenben Sorteile fann
bie beteiligte ©egenb bis auf bie $älfte ber Koften
angezogen merben, mobei beren ©efamtbelaftung jeboh
ben ®ert ber für fie entftehenben Sorteile ntc|t über»
fteigen barf."

2lrt. 20: „3e nach ber @rö§e ber ihr auS Sau unb
Korreftion entftehenben Sorteile fann bte beteiligte ©«'
genb zur Koftenbecfung herangezogen merben, mobei bereu
©efamtbelaftung jeboch ben 2Bert ber für fte entftehenben
Sorteile nic^t überfteigen barf.

Set Sftebenftrafjen unb Sebenmegen, beren Sau obet
Korreftion im auSfdhltefjltdhen SebürfntS ber beteiligten
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Schwankungen unempfindlich. Die Entlüftung erfolgt
vorteilhaft mittelst einer verstellbaren Klappe über Dach.

Was für neuartige Lichteffekte und feine Reize infolge
verschiedenartiger Lichtquellen» bei Tage durch die Sonne
und die wechselnde Bewölkung, bei Nacht von außen
durch den Mond oder von innen durch die Luxfer-Pris-
men-Lampe auf den Raum, wk auf das Straßenbild
erzielt werden, kann man nur ahnen. — Treppengelän-
der: Handlauf schwarz poliert, Broncegeflecht zwischen
schmalen, rot gestrichenen Eissnrahmen; Fußboden und
Stufen: grauer Gummibelag; Wände, Decke und Sims-
platten weiß, der schmale Fensterzwischenpfeiler lichtblau;
Türen in Sperrholz, Naturton, mit schwarzer Bekleidung
umrahmt.

Was sind die Kosten eines solchen Hauses? Man
darf ja nicht glauben, daß die Beschränkung auf die Ein-
fachheit, die knappesie Bemessung der Räumlichkeiten, die

Weglassung aller nicht unbedingt notwendigen Winkel
(Bodenkammern w>) nun eine große Verbilligung brächten.
Bei einer Durchbildung bis in alle erdenklichen Details,
die selbst den Architekten mit einer Unsumme von neuen
Überlegungen und Mühen befrachten, und einer Ausbil-
dung, die in Bezug auf Hygiene und Bequemlichkeit das
Äußerste leistet und infolgedessen den Wohnwert erheblich
steigert, gestaltet sich die Bausumme immer noch recht hoch.

Bruno Tauts neues Buch gibt, wie aus obigen klei-
neren Beispielen hervorgeht, Aufschluß über eine Unzahl
von neuen Problemen und Einzelheiten. Dem Arbeits-
seid der Hausfrau trägt er gebührend Rechnung. An
das praktisch plazierte, klappbare Bügelbreit, an die nach
amerikanischer Art konstruierten kleinen Mehl- und Zucker-
silos im Küchenbuffet usw., kurz von A bis Z, vom Arbeits-
tisch bis zur Zentrifuge, an alles hat er gedacht, um es

dann seiner Wichtigkeit gemäß im Plane zu berücksichtigen.
Jeder Leser, der sich nicht von vorneherein zu seinen

neuen und umwälzenden Anschauungen bekennt, wird im
Verlaufe des Studiums dieser Schrift sich ein anderes
Urteil über Wohnen im heutigen Sinne, über zweckmäßige
Wohnungskultur bilden. Das Buch erwirkt ungezählte
Anregungen. Wertvoll sind besonders die vielen genauen,
vorzüglich wiedergegebenen Detailzeichnungen, sowie
auch die am Schlüsse beigefügte Farbentafel, welche zu
einem besseren Bilde der sorgfältig durchdachten Farben-
gebung der'Jnnenräume verhilft.

W. Rüdisühli, Arch.

Entwurf eines »enen LMeWWs
für den Kintnn St. Sole»,

(Korrespondenz.) (Forlsetzung.)

II. OeffenMche Straßen und Wege.

Bau und Korrektion.
Der zweite Hauptabschnitt, der von den „Öffentlichen

Straßen und Wegen" handelt, enthält in einem ersten
Kapitel die wichtigsten Vorschriften über „Bau- und Kor-
rektion". Art. 9 bis 15 handeln von den Staatsstraßen,
Art. 16 bis 26 von den übrigen Straßen und Wegen;
Art. 27 bis 43 enthalten die gemeinsamen Bestimmungen,
vor allen diejenigen über das Perimeteroerfahren.

1. In erster Linie ist in diesem Kapitel die Zustän-
digkeit der Behörden für die Beschlußfassung über
Bau und Korrektion der Straßen und Wege bestimmt
worden. In wesenMcher Übereinstimmung mit dem bis-
herigen Recht wurde in Bezug auf Staatsstraßen
der Große Rat, in Bezug aus die übrigen öffent-
lichen Straßen und Wege entweder die Bürgerversamm-
lung der politischen Gemeinde oder der Gemeinderat
zuständig erklärt, soweit diese Befugnis durch die Ge-

meindeordnung dem Gemeinderat übertragen ist. Dabei
hat es bei Staatsstraßen die Meinung, daß kleinere Kor-
rektionen, wie bis anhtn, unter dem Titel „Straßenver-
besserungen" in der Budgetbotschaft vorgemerkt und auf
diesem Wege der Beschlußfassung durch den Großen Rat
unterstellt werden können, daß also nicht für jede gering-
fügige Siraßenkorrektion ein besonderer Beschluß des

Großen Rates erforderlich ist. Die Erstellung und Kor-
rektion der übrigen öffentlichen Straßen und Wege ist
grundsätzlich dann der Bürgerversammlung zu unterbreiten,
wenn die Kosten ganz oder teilweise von der politischen
Gemeinde zu trageu find. Dagegen ist der Gemeinderat
zur Beschlußfassung befugt, wenn die Erstellungs- und
Korrektionskosten in vollem Umfange auf die beteiligte
Gegend verlegt werden sollen, oder wenn durch Gemeinde-
ordnung oder Bürgerversammlungsbeschluß dem Gemein-
derat für die Deckung von Straßenbaukosten allgemein
ein bestimmter Kredit gewährt wurde. Dies kann z. B.
so geschehen, daß die Bürgerversammlung dem Gemein-
derat entweder für das ganze Rechnungsjahr eine be-

stimmte Summe ganz allgemein zur Verfügung stellt o^er
aber ihn ermächtigt,- für noch unbestimmte Straßerchro-
jekte im einzelnen Falle Beiträge von bestimmter abso-
luter oder prozentualer Höhe zu verabfolgen.

2. Art. 18 des Entwurfes regelt die Baupflicht.
Gemäß dieser Bestimmung werden die Gemeinden und
deren zuständige Organs zum Bau und zur Korrektion
von Straßen und Wegen verpflichtet, sofern htefür ein
offensichtliches Bedürfnis vorliegt. Dies kann sich aus
dem Verkehr sowohl, wie aus vermehrter Bautätigkeit
ergeben. Kommen die Gemeinden ihrer Pflicht nicht nach,
so ist der Regierungsrat befugt, auf Grund gestellter Be-
gehren einzuschreiten und die Gemeinden zum Bau oder
zur Korrektion zu verpflichten, daß hiebet auch auf die

Finanzlage der Gemeinde angemessene Rücksicht zu nehmen
sein wird, ist selbstverständlich.

3. Jnbezug auf die wichtige Frage der Kostendeck-
ung gilt als Grundsatz, daß die Kosten für Bau und
Korrektion der Staatsstraßen vom Staat, der übrigen
öffentlichen Straßen und Wege, also sowohl den à-
meindeftraßen und Gemeindewege, als auch der Neben-
straßen und Nebenwege, von der politischen Gemeinde
zu tragen sind (Art. 16 und 19).

Art. 16: „Die Kosten für den Bau und die Korrek-
tion von Staatsstraßen fallen, vorbehaltlich den Bestim-
mungen in Art. 11 und 15 dieses Gesetzes zu Lasten des
Staates."

Art. 19 : „Die Kosten für den Bau und die Korrek-
tion von Gemeindestraßen, Nebenstraßen und öffentlichen
Fußwegen fallen, vorbehältlich der Bestimmungen in Ar-
tikel 26 und 21 dieses Gesetzes, zu Lasten der politischen
Gemeinde."

Dabei haben die am jeweiligen Straßenbau interest
sierten Grundeigentümer dem Staat oder der Gemeinde
je nach dem Vorhandensein und der Größe der ihnen
aus dem Straßenbau oder der Straßenkorrektion ent-
stehenden Vorteile Beiträge zu leisten (Art. 11 und 26).

Art. 11 : „Je nach der Größe der ihr aus Bau und
Korrektion von Staatsstraßen entstehenden Vorteile kann
die beteiligte Gegend bis auf die Hälfte der Kosten her-
angezogen werden, wobei deren Gesamtbelastung jedoch
den Wert der für sie entstehenden Vorteile nicht über-
steigen darf."

Art. 26: „Je nach der Größe der ihr aus Bau und
Korrektion entstehenden Vorteile kann die beteiligte Ge-
gend zur Kostendeckung herangezogen werden, wobei deren
Gesamtbelastung jedoch den Wert der für sie entstehenden
Vorteile nicht übersteigen darf.

Bei Nebenstraßen und Nebenwegen, deren Bau oder
Korrektion im ausschließlichen Bedürfnis der beteiligten
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©egenb liegt, ïônnen ihr Me gefamten ©rftellungi* unb
Korreftiömiloften überbunben werben." Set ben Staati*
ftragen wirb biefüt Stt 2Mehnung on bai Bisherige Éeehi
et« abfolutei SQRajcimum in ber SBetfe feftgefegt, bag bte
©efamtperimeterbeiträge Me Hälfte ber Sau* unb Kor*
teïtioniîofien ntdjt Überfielgen bürfen. Set ben übrigen
©trajjjen unb SBegen ift ein foldSjei abfolutei SRaçimum
nic|t oorgefehen. Wogegen ift bei allen Stragengattungen
ein relatitsei Maximum bei Serimeierbeitragei in bem
Sinne »orgejdjrieben, bag ber Setrag nicht höher fein
barf, ali ber SBert ber burdj) bie Strafte ber Beteiligten
©egettb entftehenben Sorteile animait Siefei SMagimum
bat im Streitfalle bei Staatifiragen anläglidh bei Sau*
befdhluffef, bei ©emehtbefiragen, SRebenftragen unb öffent®
litten 3=u§megen ber fRegierungirat p befiimmen. ©Ute
auger ber Serwaltung ftehenbe ^fnftartj, wie etwa bie
Serimeterfffa^ungifammiffton, on bte man perft benïen
fönnte, mit ber ©rlebigung folder Streitfälle p betrauen,
geht nach 9lnft<ht bei IRegterungiratei nid^t an. ©inmal
ift ei notmenbig, bag bie Koftenoerteilung zmifchen bem
©emetnmefen unb ber beteiligten ©egenb f^on cor ber
Sauinangriffnahme unb nicht erft in bem nach erfolgtem
Sau burc|pfül)renben tßerimeteroerfahren irjre enbgßl*
tig'e ©rlebigung ftitbe, barnit fomohl Me SehSrbe ali
auch bie beteiligte ©egenb sott allem Slnfang an roiffen,
mit mai für Koftenbeträgen fie ei p tun haben, unb
bei Seurteilung ber grage über Sau ober fRidfjtbau bar®

auf abfteEen îônnen. Sobann erheifdjjt Me Seurteilung
ber Kofienoerteilungifrage auch einen gemiffen ©InblldE
in ben ßaui^alt unb in bie Sermaltung ber ©emetnben,
rote tn befonbere Bufammenhänge, Me einer mit ben oot=
Hegenben Serhältntffen unb Sebfirfniffen p wenig oer*
trauten Qnftanz otetleicht entgegen lönnten.

©ine mistige Neuerung bei ©ntwurfei ift barin p
erbttcfen, bag in ber Saufofienbedtung zwifchen ©emehtbe*
unb IRebenftragen grunbfäglich lein Unterfdjteb mehr ge=

macht wirb. SRactj heutigem Sect»! hängt bte Frage ber
Koftenbedfung p einem wefentUchen Seil non ber Klaf*
fifüation ber Strage ab. 2Birb eine folclje ali ©emelnbe«
ftrage gebaut, fo hat bte ©emehtbe mlnbefleni 50 % ber
Soften p leiften; wirb bie Strage bagegen ali Sieben®
ftrage bezeichnet, fo mug ber beteiligte ©rimbbeftg grunb®
fällig Me gefamten Soften aufbringen. Sei biefem ©runb*
fag ift ei auös tn fegr oielen QttBen geblieben. Sie @e=

meinben Sonnten ft<h oftmali nicht entfliegen, an ben
Sauîoften oon SRebenftragen ff auch nur in geringem
SRage p beteiligen, wiewohl eine fofe Seteiligung fe|r

oft angebracht gewefen wäre, fluch Rattert weber ber
iReglerungirat, nod) bet Sifter ein SRiitel tu ber |>anb,
bie ©emetnben p Seiträgen an SRebenftragen p zwingen.
Siach bem ©ntwurf follen für bie Serteilung ber Soften
jwifen ©emeinbe unb Setimeter lebigtidj bte für beibe
Seile an ber ©rfMung ober Kottefiion ber Strage cor®
hanbenen Sebürfniffe unb Me ihnen aui ber Strage er*
maäffenben Sorteile maggebenb fein. ©8 ift gegeben, bag
bei ©emetnbeftragen ber Koftenanteil ber ©emeinbe reget*
mägig h*%t fein wirb, ali berjenige bei Serimeteti,
unb rnngele|rt, bag bei SRebenftragen ber SCnteiL ben
ber beteiligte SrioGtgrunbbef aufpbrtngen hat, in ber
Siegel benfenigen, ber oon ber ©emeinbe p leiften ift,
überfteigen unb aüfaütg, b. h- bann, wenn ber Sau ober
Me Korreïtion im auiflieglfen Sebürfrtii ber be»

teiligten ©egenb liegt, ganz auifliegen wirb.
Heber bie grunbfäglfe grage, ob ei gerechtfertigt

unb angezeigt fei, benfenigen ©runbeigentümern, bie aui
einem Stragenbau oorpgiweife Siu^en giet»cti, auf bem
SSBege ber öffentlichen Sorteiliauigleichung eine befonbere
öffentliche Saft aufplegen, brauchen wohl nft oiele
3Borte gemacht p werben. Ser (Srunbfatj felber, ber
herauigewachfen ift aui bem Sebürfniffe, Sie ©lefheit
ber Sürger cor ber üffentlfen ©ewalt auch ber
ßuwenbung ber öffentlichen Sorteile p wahren, bie

Staat unb ©emeinbe fäffen (Kleiner, Öffentlichrechilf e

Sorteiliauigleichung) ift ntdht angefochten. Slog bie 9ln®

wenbung bei ©runbfagei unb namentlich über bai 3Rag
ber Heranziehung ber beoorteiligten ©runbeigeniümer
herrf t SReinungioerf iebenheit. Sie ©efeggebung in
ben oerf iebenen Staaten unb Kantonen ift bei Mefer
gragc oerf ieben oorgegangen. Sie franjöfife „Contri-
bution" de la plus-value" fteïïî einzig ab auf ben
SRehrmert, ber bem ©runbeigentümer entftanben ift unb
cerlangt oon ihm, bag er einen beftimmten Slnteit bie*

oon, höshft®«^ aber Me Hälfte, bem Staat ober ber ©e*
meinbe abliefere, feboch ohne SRfictfft barauf, hii zu
wai für einem SRage baburch bte Koften bei Unternehmeni
gebe® werben, ©runbfäglidh oerfchieben hlwn ftnb bie*

ienigen ©efege, Me für bte ©rhehung ber Seiträge einen
rein f^ablonenhaften SRagftab anlegen unb z- S. einzig
auf Me Inftoglänge bei ©runbfiücfei, auf Me Frontlänge
ber Häufer ober anbere rein äugerliche SRerfmale ab*
fteüen unb babei nicht unterfudjen, ob bie Anlieger, Me

fâmtliche Stragenbauïofîen zu bezahlen haben, oon ber
neuen Strage auch pirïlich einen Sorteiii haben unb
wie grog er ift (z. S. preugifchei " Fludhilintengefeg,
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Gegend liegt, können ihr die gesamten Erftellungs- und
Korrektionskosten überbunden werden." Bei den Staats-
straßen wird hiefür in Anlehnung an das bisherige Recht
ein absolutes Maximum in der Weise festgesetzt, daß die
Gesamtperimeterbeiträge die Hälfte der Bau- und Kor-
rektionskosten nicht übersteigen dürfen. Bei den übrigen
Straßen und Wegen ist ein solches absolutes Maximum
nicht vorgesehen. Dagegen ist bei allen Straßengattungen
ein relatives Maximum des Perimeterbeitrages in dem
Sinne vorgeschrieben, daß der Betrag nicht höher sein
darf, als der Wert der durch die Straße der beteiligten
Gegend entstehenden Vorteile ausmacht. Dieses Maximum
hat im Streitfalle bei Staatsstraßen anläßlich des Bau-
beschluffes, bei Gemeindestraßen, Nebenstraßen und öffent-
lichen Fußwegen der Regierungsrat zu bestimmen. Eine
außer der Verwaltung stehende Instanz, wie etwa die
Perimeterschatzungskommisfion, an die man zuerst denken
könnte, mit der Erledigung solcher Streitfälle zu betrauen,
geht nach Ansicht des Regierungsrates nicht an. Einmal
ist es notwendig, daß die Kostenverteilung zwischen dem
Gemeinwesen und der beteiligten Gegend schon vor der
Bauinangriffnahme und nicht erst in dem nach erfolgten,
Bau durchzuführenden Perimeterverfahren ihre endgül-
tig x Erledigung finde, damit sowohl die Behörde als
auch die beteiligte Gegend von allem Anfang an wissen,
mit was für Kostenbeträgen sie es zu tun "haben, und
bei Beurteilung der Frage über Bau oder Mchtbau dar-
auf abstellen können. Sodann erheischt die Beurteilung
der Kostenvsrteilungsfrage auch einen gewissen Einblick
in den Haushalt und in die Verwaltung der Gemeinden,
wie in besondere Zusammenhänge, die einer mit den vor-
liegenden Verhältnissen und Bedürfnissen zu wenig ver-
trauten Instanz vielleicht entgehen könnten.

Eine wichtige Neuerung des Entwurfes ist darin zu
erblicken, daß in der Baukostendeckung zwischen Gemeinde-
und Nebenstraßen grundsätzlich kein Unterschied mehr ge-
macht wird. Nach heutigem Recht hängt die Frage der
Kostendeckung zu einem wesentlichen Teil von der Klos-
fifikation der Straße ab. Wird eine solche als Gemeinde-
straße gebaut, so hat die Gemeinde mindestens 5V "/<> der
Kosten zu leisten; wird die Straße dagegen als Neben-
straße bezeichnet, so muß der beteiligte Grundbesitz gründ-
sätzlich die gesamten Kosten aufbringen. Bei diesem Grund-
sah ist es auch in sehr vielen Fällen geblieben. Die Ge-
meinden konnten sich oftmals nicht entschließen, an den
Baukosten von Nebenstraßen sich auch nur in geringem
Maße zu beteiligen, wiewohl eine solche Beteiligung sehr

oft angebracht gewesen wäre. Auch hatten weder der
Regierungsrat, noch der Richter ein Mittel in der Hand,
die Gemeinden zu Beiträgen an Nebenstraßen zu zwingen.
Nach dem Entwurf sollen für die Verteilung der Kosten
zwischen Gemeinde und Perimeter lediglich die für beide
Teile an der Erstellung oder Korrektion der Straße vor-
handenen Bedürfnisse und die ihnen aus der Straße er-
wachsenden Vorteile maßgebend sein. Es ist gegeben, daß
bei Gemeindestraßen der Kostenantei! der Gemeinde regel-
mäßig höher sein wird, als derjenige des Perimeters,
und umgekehrt, daß bei Nebenstraßen der Anteil, den
der beteiligte Privatgrundbesitz aufzubringen hat, in der
Regel denjenigen, der von der Gemeinde zu leisten ist,
übersteigen und allfällig, d. h. dann, wenn der Bau oder
die Korrektion im ausschließlichen Bedürfnis der be-

teiligten Gegend liegt, ganz ausschließen wird.
Ueber die grundsätzliche Frage, ob es gerechtfertigt

und angezeigt sei, denjenigen Grundeigentümern, die aus
einem Straßenban vorzugsweise Nutzen ziehen, auf dem
Wege der öffentlichen Vorteilsausgleichung eine besondere
öffentliche Last aufzulegen, brauchen wohl nicht viele
Worte gemacht zu werden. Der Grundsatz selber, der
herausgewachsen ist aus dem Bedürfnisse, die Gleichheit
der Bürger vor der öffentlichen Gewalt auch bei der
Zuwendung der öffentlichen Vorteile zu wahren, die

Staat und Gemeinde schaffen (Kleiner, Öffentlichrechtliche
Vorteilsausgleichung) ist nicht angefochten. Bloß die An-
Wendung des Grundsatzes und namentlich über das Maß
der Heranziehung der bevorteiligten Grundeigentümer
herrscht Meinungsverschiedenheit. Die Gesetzgebung in
den verschiedenen Staaten und Kantonen ist bei dieser
Frage verschieden vorgegangen. Die französische „Loài-
imtion âe Is plus-vàe" stellt einzig ab auf den

Mehrwert, der dem Grundeigentümer entstanden ist und
verlangt von ihm, daß er einen bestimmten Anteil hie-
von, höchstens aber die Hälfte, dem Staat oder der Ge-
meinde abliefere, jedoch ohne Rücksicht darauf, bis zu
was für einem Maße dadurch die Kosten des Unternehmens
gedeckt werden. Grundsätzlich verschieden hievon sind die-

jenigen Gesetze, die für die Erhebung der Beiträge einen
rein schablonenhaften Maßstab anlegen und z. B. einzig
auf die Anstoßlänge des Grundstückes, auf die Frontlänge
der Häuser oder andere rein äußerliche Merkmale ab-
stellen und dabei nicht untersuchen, ob die Anlieger, die
sämtliche Straßenbaukosten zu bezahlen haben, von der
neuen Straße auch wirklich einen Vorteil s haben und
wie groß er ist (z. B. preußisches^ Fluchtliniengesetz,
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mirttembergifche Sauorbnung). ®aS ß. gallifdhe ©efeß
oon 1868 über bte ©emeinbeßraßen II. Staffe mtebernm
hat bie ©traßenbaufofien einfach nach Sliaßgabe beS

ßeuerbaren SermögenS auf bte Semohner ber zugeteilten
Drifdjaften, SMler unb £öfe oertegt. SBenn im @nt»

rourf oorgefeßen iß, baß bte Semeffung beS ißerimeter»
Beitrages tn ber fZöelfc p erfolgen habe, baß nur bte»

jenigen ©tücfe ißn leiften müffen, benen bte ©traße
mirftldje Sotteile Bringt, unb baß er für bte einzelnen
©runbßücfe abpftufen fei, auch SJlaßgabe ber tnbioi»
bueüen Anteilnahme an ben ©efamtoorteilen unb roetm
ferner bte Sorfcßrift aufgefteßt mürbe, baß bte ©efamt»
Belüftung ben SBert ber für bte beteiligte ©egenb ent»
ßeßenben Sorteile tn feinem gaHe überßei gen bütfe, fo
glaubt ber SlegterungSrat, etnexfeifS bte Öntereffen ber
©runbetgentümer nail) Siecht unb Siüigfeit bexüdlfiehitgt
unb anbetfeÜS auch bie ©emetnbeintereffen tn richtiger
SBetfe gemährt p haben.

$n einer Setnehmlaffmtg beS fantonalen |>auS»
unb ©runbetgeutümex oerbanbeë nom 30. Auguß 1917
pm bamalS oorgetegenen ®epartementalentmurf ift oer»
langt morben, baß bie Heranziehung ber beteiligten @e»

genb foroohl für ©emetnbe--, als auch für Stebenßraßen
nicf)t höher als bis p einem ©rittet ber Soften ge»

flehen bfirfe. ©ine folcbe Seßimmung mürbe ohne Broeifel
ben baulanbbeßßenben ©runbeigentümern pm größten
Slacfjieil gereichen, ©te ©emeinben haben an reinen
Saußraßen In ber Siegel ein geringes ^ntereffe. SRüßten
fte an fotdje ©traßen jmet ©rittet ber Soften beitragen,
fo märe mohl faum etne Sürgeroetfammlung mehr für
bie Semilligung folder Ausgaben p haben, unb bie @r»

ftellung ber ©traße mürbe einfach unterbleiben, maS

pr ffolge hatte, baß ber Soben entmeber nicht als Sau-
lanb »ermertet merben fönnte ober baß beffen ©igen»
t ihner genötigt mären, reine tprioatfiraßen auS eigenen
SDlitteln p erßeßen. ©lue berart mtlbe jqßemlofe Sauerei
aber mürbe fornoßl bem Sobeneigentümer, mie ber
Dffentlichfeit pm größten Schaben fein, maS ©rfahrmt»
gen p ©enüge gezeigt haben, ©anz abgefehen h^oon
ift aber auch p fagen, baß etne Selaftung ber ®e»
metnbe mit jroet ©rittet ber Soften retner Saußraßen
ganz unbiHig müren. ©Ine fold^s Soßenoerteitung mürbe
eine ungerechtfertigte Sereitherung beS ©tnjelnen auf
Soften ber Allgemeinheit bebeuten.

©ine befonbere Siegelung hat bte Softenbecfung
bei ©rfteßung ffinftltdjer Seläge auf ©taatsftraßen er»

fahren (Art. 15).
Art. 15: „®te ©rfteßung fünßlic|er ©traßenbelüge

(auf ©taatsftraßen) erfolgt auf ©runb ber oom Siegte»

rungSrat aufzußeHenben programme im Siahmen ber
htefür com ©roßen Slat erteilten Srebite.

©te ©emeinben, tn beren ©ebtet fünftltche Seläge
pr Ausführung fommen, lönnen oerpflichtet merben, an
bte Soften ber erftmaligen ©rftellung angemeffene, oom
SlegterungSrat feßzufeßenbe Setträge p leiften, bie jeboc|
einen ©rittel ber ©rßeUungSfoften meßt überfteigen bürfen.

gür bte Hälfte ber bem ©taate p leiftenben Seiträge
fönnen bie ©emeinben bte Anfiößer belaften, mobei bie
Sorfcßriften in Art. 28 bis 41 biefeS ©efeßeS entfpre»
«henbe Anmenbung ßnben."
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®ie ©rftellung folder Seläge fommt regelmäßig einer
Sorreftton gleich, fte etnerfeits einen oötligen Umbau
ber ©traßenfahrbahn barfteflt unb anberfeitS gemaltige,
in manchen $äüen fafi einem Sieubau enifprecßenbe
Soften Derurfacht. SBenn biefe Seläge auch ben fünftigen
©traßenimterljalt oerbiïïigen unb baher für ben ©taat
bis p einem gemiffen ©rabe mirtfchaftlich ftnb, fo bieten
fie auf ber anbern ©eite auch wefentlldje Sorteile für
bie ©emeinben, in beren ©ebiet fie ausgeführt merben,
rote namentlich auch für bte ©traßenanßößer. ©te für
biefe unb ganje Drtßhaften überaus läßige ©taubplage,
bte fish bei bem geßeigerien Automobiloerfehr in befon»
berS unangenehmer SBeife fühlbar snacbl, mirb baburch

pm größten Seil behoben, ©egenmärtig gilt nach etnem

auf baS geltenbe ©traßengefeß ftch ftüßenben SlegterungS=
ratSbefchluß oom 13. Januar 1926 tu Sepg auf bte

SeitragSerhebung folgenbe Drbnung:
1. ffür bie ©rßeßung oon fünßlidhen Selägen auf

©taatSßraßen haben bte ©emeinben, auf beren ©ebiet
folche Seläge ausgeführt werben, für einen Seitrag oon
55 Sip. pro irr ausgeführten SelageS, foroie für bte

Soßen anfälliger AnpaffungSarbeiten auf öffentlichen ober
prioaten Sorpläßen aufpfommen.

©er Seitrag oon 55 Sip. iß bei ^nnerortßraßen oon
ber ganzen gläche, bie im überbauten ©ebtet mit etnem

fünßltchen Selag oerfehen merben, p berechnen. Set
Außerortßraßen, an benen nur oeretn^eite ©eböultchfetten
ßeßen, iß ber Setrag jeboch nur na^ SJiaßgabe ber
maltenben Serhältniffe unter Serüdficßtigung ber für ben

betreffenben ©runbetgentümer entßeßenben Sorteite feß»

pfeßen.
2. gür ©taatsßraßenpßäßerungen, bte nur im roirt»

fchaftltcljen (}ntereffe beS ©taateS ausgeführt merben,
unb fed) nidht über bie ganje ©traßenbrette erßredten, ift
oon ben ©emeinben fein Seitrag p leiften ; bagegen
haben in folgern gaUe bie ©traßenanßößer in Anrnen»

bnng oon Art. 73 beS ©traßengefeßeS für bie AnpaffmtgS»
arbeiten ihrer Sorpläße unb ©Infaßrten in eigenen
Soßen aufpfommen.

Auf ©runb ber oon Art. 15 beS ©ntrourfeS p fdjaßen»
ben flaren SiedfjMage foil nach Anßdht beS SiegiernngS»
rates bte bisherige ißrajis, fomett bie ^»öhe ber SettragS«
leißung tn grage ßeßt, tm aügemetnen beibehalten mer»
ben. ©aß ©emeinben unb Anßößer ßcß tn bte SettragS»
letßung teilen, halt ber SieglerungSrat für angezeigt.

Art. 15 : „©te ©rftellung ber fünßltchen ©traßenbe»
läge erfolgt auf ©runb beS oom StegterungSrat jeroetlS
aufpßellenben Programms im Siahmen ber htefür oom
©roßen Slat erteilten Srebite.

©te ©emeinben, in beren ©ebiet fünßlidße Seläge

pr Ausführung fommen, fönnen oerpßichtet merben, an
bte Soßen ber erßmaligen ©rßeüung angemeffene, oom
SlegterungSrat feßpfeßenbe Setträge p letßen, bte jeboch
einen ©rittet ber ©rfteßungSfoßen nicht überßetgen bürfen.

$ür bie |jälfte ber bem ©taate p leiftenben Setträge
fönnen bie ©emeinben bie Anßößer betaßen, mobei bie

Sorfchriften tn Art. 28 bis 41 biefeS ©efeßeS entfpre»
chenbe Anmenbung ßttben."

4. ©em heute otelfach unb pm Seit mit Siecht er»

hobenen Sormurf, baß ber beüragSpßichtige ©runbetgen»
tümer bei ber Seßhlußfaffung über ben Sau ober bte

Sorreftion oon ©traßen, beren Anlage unb bte Art ber

Ausführung nicht rnÜfpreCßen unb gegebenenfalls berech'

tigte ©inroenbe nießt rechtzeitig erheben fönne, miß im

©ntmurfe mit einer etnläßttdhen Siegelung beS ißt an auf'
läge» unb ©infpradheoerfahrenS begegnet merben-

©tefeS Serfahren tß bei förmlichen ©traßen, für bte ber

ißrioatbefiß herangezogen mirb, oorgefehen, für bte ©taatS»

ftraßen in Art. 12 bis 14 unb für bie übrigen öffent»

liehen ©traßen unb SBege tn Art. 22 bis 25. ®aS Set'
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württembergische Bauordnung). Das st. gallische Gesetz

von 1868 über die Gemeindestraßen II. Klasse wiederum
hat die Straßenbaukosten einfach nach Maßgabe des
steuerbaren Vermögens aus die Bewohner der zugeteilten
Ortschaften, Weiler und Höfe verlegt. Wenn im Ent-
wurf vorgesehen ist. daß die Bemessung des Perimeter-
beitrages in der Weise zu erfolgen habe, daß nur die-
jenigen Stücke ihn leisten müssen, denen die Straße
wirkliche Vorteile bringt, und daß er für die einzelnen
Grundstücke abzustufen sei, auch Maßgabe der indioi-
duellen Anteilnahme an den Gesamtvorteilen und wenn
ferner die Vorschrift aufgestellt wurde, daß die Gesamt-
Belastung den Wert der für die beteiligte Gegend ent-
stehenden Vorteile in keinem Falle übersteigen dürfe, so

glaubt der Regierungsrat, einerseits die Interessen der
Grundeigentümer nach Recht und Billigkeit berücksichtigt
und anderseits auch die Gemeindeinteressen in richtiger
Weise gewahrt zu haben.

In einer Vernehmlassung des kantonalen Haus-
und Grundeigentümerverbandes vom 3V. August 1917
zum damals vorgelegenen DepartemenLalentwurf ist ver-
langt worden, daß die Heranziehung der beteiligten Ge-
gend sowohl für Gemeinde-, als auch für Nebenstraßen
nicht höher als bis zu einem Drittel der Kosten ge-
schehen dürfe. Eine solche Bestimmung würde ohne Zweifel
den baulandbesitzenden Grundeigentümern zum größten
Nachteil gereichen. Die Gemeinden haben an reinen
Baustraßen in der Regel ein geringes Interesse. Müßten
sie an solche Straßen zwei Drittel der Kosten beitragen,
so wäre wohl kaum eine Bürgerversammlung mehr für
die Bewilligung solcher Ausgaben zu haben, und die Er-
stellung der Straße würde einfach unterbleiben, was
zur Folge hätte, daß der Boden entweder nicht als Bau-
land verwertet werden könnte oder daß dessen Eigen-
tümer genötigt wären, reine Privatstraßen aus eigenen
Mitteln zu erstellen. Eine derart wilde systemlose Bauerei
aber würde sowohl dem Bodeneigentümer, wie der
Öffentlichkeit zum größten Schaden sein, was Erfahrun-
gen zu Genüge gezeigt haben. Ganz abgesehen hievon
ist aber auch zu sagen, daß eine Belastung der Ge-
meinde mit zwei Drittel der Kosten reiner Baustraßen
ganz unbillig wären. Eine solche Kostenverteilung würde
eine ungerechtfertigte Bereicherung des Einzelnen auf
Kosten der Allgemeinheit bedeuten.

Eine besondere Regelung hat die Kostendeckung
bei Erstellung künstlicher Beläge auf Staatsstraßen er-
fahren (Art. 15).

Art. 15: „Die Erstellung künstlicher Straßenbeläge
(auf Staatsstraßen) erfolgt auf Grund der vom Regie-
rungsrat aufzustellenden Programme im Rahmen der
htefür vom Großen Rat erteilten Kredite.

Die Gemeinden, in deren Gebiet künstliche Beläge
zur Ausführung kommen, können verpflichtet werden, an
die Kosten der erstmaligen Erstellung angemessene, vom
Regierungsrat festzusetzende Beiträge zu leisten, die jedoch
einen Drittel der Erstellungskosten nicht übersteigen dürfen.

Für die Hälfte der dem Staate zu leistenden Beiträge
können die Gemeinden die Anstößer belasten, wobei die
Vorschriften in Art. 28 bis 41 dieses Gesetzes entspre-
chende Anwendung finden,"
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Die Erstellung solcher Beläge kommt regelmäßig einer
Korrektion gleich, da sie einerseits einen völligen Umbau
der Straßenfahrbahn darstellt und anderseits gewaltige,
in manchen Fällen fast einem Neubau entsprechende
Kosten verursacht. Wenn diese Beläge auch den künftigen
Straßenunterhalt verbilligen und daher für den Staat
bis zu einem gewissen Grade wirtschaftlich sind, so bieten
sie auf der andern Seite auch wesentliche Vorteile für
die Gemeinden, in deren Gebiet sie ausgeführt werden,
wie namentlich auch für die Straßenanstößer. Die für
diese und ganze Ortschaften überaus lästige Staubplage,
die sich bei dem gesteigerten Automobilverkehr in beson-
ders unangenehmer Weise fühlbar macht, wird dadurch
zum größten Teil behoben. Gegenwärtig gilt nach einem
auf das geltende Straßengesetz sich stützenden Regierungs-
ratsbeschluß vom 13. Januar 1926 in Bezug auf die

Beitragserhebung folgende Ordnung:
1. Für die Erstellung von künstlichen Belägen auf

Staatsstraßen haben die Gemeinden, auf deren Gebiet
solche Beläge ausgeführt werden, für einen Beitrag von
55 Rp. pro m 2 ausgeführten Belages, sowie für die

Kosten allfälliger Anpassungsarbeiten auf öffentlichen oder
privaten Vorplätzen aufzukommen.

Der Beitrag von 55 Rp. ist bei Jnnerortstraßen von
der ganzen Fläche, die im überbauten Gebiet mit einem
künstlichen Belag versehen werden, zu berechnen. Bet
Außerortstraßen, an denen nur vereinzelte Gebäulichkeiten
stehen, ist der Betrag jedoch nur nach Maßgabe der
waltenden Verhältnisse unter Berücksichtigung der für den

betreffenden Grundeigentümer entstehenden Vorteile fest-
zusetzen.

2. Für Staatsstraßsnpflästerungen, die nur im wirt-
schaftlichen Interesse des Staates ausgeführt werden,
und sich nicht über die ganze Straßenbreite erstrecken, ist
von den Gemeinden kein Beitrag zu leisten; dagegen
haben in solchem Falle die Straßenanstößer in Anwen-
dung von Art. 73 des Straßengssetzes für die Anpaffungs-
arbeiten ihrer Vorplätze und Einfahrten in eigenen
Kosten aufzukommen.

Auf Grund der von Art. 15 des Entwurfes zu schaffen-
den klaren Rechtslage soll nach Ansicht des Regierungs-
rates die bisherige Praxis, soweit die Höhe der Beitrags-
leistung in Frage steht, im allgemeinen beibehalten wer-
den. Daß Gemeinden und Anstößer sich in die Beitrags-
leistung teilen, hält der Regierungsrat für angezeigt.

Art. 15 : „Die Erstellung der künstlichen Straßenbe-
läge erfolgt auf Grund des vom Regierungsrat jeweils
aufzustellenden Programms im Rahmen der hiefür vom
Großen Rat erteilten Kredite.

Die Gemeinden, in deren Gebiet künstliche Beläge
zur Ausführung kommen, können verpflichtet werden, an
die Kosten der erstmaligen Erstellung angemessene, vom
Regierungsrat festzusetzende Beiträge zu leisten, die jedoch
einen Drittel der Erstellungskosten nicht übersteigen dürfen.

Für die Hälfte der dem Staate zu leistenden Beiträge
können die Gemeinden die Anstößer belasten, wobei die

Vorschriften in Art. 28 bis 41 dieses Gesetzes entspre-
chende Anwendung finden."

4. Dem heute vielfach und zum Teil mit Recht er-

hobenen Vorwurf, daß der beitragspflichtige Grundeigen-
tümer bei der Beschlußfassung über den Bau oder die

Korrektion von Straßen, deren Anlage und die Art der

Ausführung nicht mitsprechen und gegebenenfalls berech-

tigte Einwände nicht rechtzeitig erheben könne, will im

Entwürfe mit einer einläßlichen Regelung des Plan auf-
läge- und Einspracheverfahrens begegnet werden.
Dieses Verfahren ist bei sämtlichen Straßen, für die der

Privatbesitz herangezogen wird, vorgesehen, für die Staats-
ftraßen in Art. 12 bis 14 und für die übrigen öffent-
lichen Straßen und Wege in Art. 22 bis 25. Das Ver-



Sit. 14 platte, fäjtoeis. („SKeißerblatn 175

f^üemsvi Fabrik
Bslata-Blemen

Leder-Riemen

Teohn,-Leder ClU-töL©
KËMIM

Gegründet 1866

Teieph. S. 57.63

Teiegr.: Ledergui

fahren erttfpridnt im roefenflidjen bet bei bet Auflage
oon überbauwtgS» unb Saulinienplänen eingehaltenen
gratis. (Jorifeipng folgt).

öolRjwtrtsdwft.
©iögenöfftfche ©eroetfiegefeggebttng. ßurgeit finb

auf bem ©ebiet ber eibgertöffift^en ©eroerbegefefsgebung
Vorarbeiten im ©ange, bie für Hanbioerl unb ©eroerbe
bon größter Vebeutung finb. So tourbe bon ®r. ©er»
mann bom eibgenöffifdhen Arbeitsamt ein Vorenttourf
für ein Vunbe§gefe| über ben Meifterfchuh
ausgearbeitet, ber bie ^Richtlinien enthält für bie Aus»
bilbung ber HanbtoerlSraetfiet unb ben Sdju| beS

SMfiertitelS. VeretiS tourbe ber Vorenttourf einigen
©etoeröefüljrern unterbreitet. Stoat tonnten im @d)ope
biefeS Komitees nod) leine enbgültigen ©ntfdjeibe gefaßt
toerben, unb bie Angelegenheit bebarf riod) toeiterer
grünblid)er Prüfung. SBährenb getoiffe VerufSöerbänbe
heute fdhon ohne roeitereS in ber Sage finb, Meifiet»
Prüfungen burchpführen unb infolgebeffen auch einen
Schuh für ben SReiftertitel §u Oertangen, finb anbere
VerufSgruppen, barunter beifpielStoeife ber Vaumeifter»
Perbanb, toeniger günfiig gefteßt.

Jn Vorbereitung begriffen ift ferner ein ®efe|eSent=
tourf über baS SBetiöetoerbstoefen; bod) wirb
bie Vorlage noch einige Jeit auf fid) marten '

laffen.
©ebadht ift babei eine Regelung beS SBettbemerbeS, mie
fie bon einigen Kantonen bereits in ihren ©eroerbege»
fe|en georbnet ift.

Vatb einmal reif pr llebermeifung an bas fßarla»
ment ift ber ©nttourf p einem VunbeSgefeh über bie

gewerbliche AuSbilbung, bas einheitliche Vicht»
linien fä)affen foß über bie VerufSleljre in §anbtoerf
unb ©enterbe. dagegen ftnb bie leitenben -treifs bon
Hanbtoerf unb ©eroerbe unb mit ihnen bie VunbeS»
behörben ber Anficht, baft [ich bie ©efe|gebung be§
VunbeS nicht mehr auf wettere ©ebtete biefer AMrtfdjaftS»
gruppe auSbehnen foßte; namentlich foßte bie ©efeh=
gebung über ben §anbel unb baS Kleingewerbe ben
Kantonen überlaffen merben. („ Vaster Vacht.")

QtrbaMflPttOL
Schmeipr. Srechfletnteiftmierbanö, ®te 23. ®ele=

fitertenoerfammlung ber fdhroetserifdhen ®redhflermetfter
faub am 25. Juni im Hotel Kreuj in Vrienj ftatt. SBie
«ah« ift both ba§ ®red)flergeroerbe, welches im Mittelalter

dürftenfamilien als Kunftgeroerbe ausgeübt rourbe,
bas heute noch prächtige Kunftgebilbe fdjafft, mit bem
®<hnihler=Äunftgemerbe oermanbt, unb beShaib oerfäumte
Wan es nicht, ber meitbelannten Säpitilerfchule in Vrlenj
einen Vefudh ab juftatien. Am Sonntag fanb oon 8 bis
*2 Uhr im ©etunbarfdfjulhauS in Jnterlafen bie 24. ®e=

Jeraloerfammlung beS Schwerer. ®redhftermeifteroer=
banbeS ftatt. tßräfibent Stöbert ©ruber (8üri<h) entbot
ben VMUfontnt. Vach ©enehmigung beS fßrotoloflS folgte

^ Jahresbericht beS Sentralpräfibenten. ®te Schwei}
jitla 250 ®rechflermeifter. ®aoon finb jirfa 120

m ben Seftionen organifiert. Man gibt ftdh große Mühe,
®red)flerhanbœerî mteber pm Kunftgeroerbe p er»

heben, inbioibueße Qualitätsarbeit p leiften unb bie
Vid^itorganifterten für bie gesoffene Drganifation p
getoinnen. ®ie Si^erfteßung einer finan^ießen Unter»
läge ptngt ben ©reeljflermetfter fish P fpejialifieren,
Maffen» unb HuuSbebarfSartifel mancher Art, bie leine
großen Kunftprobuïte barfteflen, p fabrijieren, bie Jn»
buftrie p oeranlern. ®och foß baS Kunftgeroerbe, bie
inbioibueße Qualitätsarbeit, baS erfirebenSmerte ßiel
bleiben. Aftuar Seo VutiShaufer referierte über bie

Meifterprüfungcn. VereitS mürben 13 Metfter biplo»
miert. Jm oergangenen Jahre erhielten brei baS Meifter»
biplom. — Auf SBteberfehen nächfteS Jahr in St. ©aßen'

pr Jubiläumsfeier beS 25jährigen VeftehenS beS Ver»
banbeS.

®cIegiertenocrfammlung beS ©ehweipr. ©chmieöe«
Jinb ffingnermeiftraierbcmDeS am 3. Juli in ©IcmtS.
®ie ®elegiertenoerfammlung, bie am Sonntag unter bem

Vorfif) oon Jentralpräfibent ©irSberger in
©laruS tagte, befaßte fich u. a. mit fragen beS Sarif»
unb SehrlingSmefenS. ©S rourbe gerügt, baß immer
nod) "tel p otele Sehrtinge, unb folc|e, bie fidh föt ben
Vetuf nicht eignen, auSgebilbet roerben, unb eine ©ante»

rung in biefer Dtnfidjt brtngenb empfohlen. Auch im
fatlulationSroefen foßte weiterhin nach Vefferung geftrebt
unb bie oerfc|tebeîcen burdh ba§ VerbanbSfefretariat er«
arbeiteten Hilfsmittel foßten rege beraugt werben. 9ceu
in ben Jentraloorfianb rourbe gewählt Schmiebmeifter
SB en g er in Mabretfdf), unb als nädhfter VerfammlungS»
ort rourbe Doerbon In AuSftdjt genommen.

nu»tellHKg$we$ei.
ßanbeSottSfteßöttß im Vorarlberg. (®orr.) Vor»

arlberg rüftet ftch p einer Veranftaltung großen Stils :

p einer „Vorarlberger Jnbuftrte» unb ©eroerbeauSftet«
lung", bie in Jelblirdj, ber ißerle Vorarlbergs, tn
ber ®"m 1. bis 31. Auguft b. J. abgehalten wirb.
®te le^te SanbeSauSfteßung liegt 40 Jahre prücl. ®a
iß: eS roahrtidh an ber Jeit, baß Vorarlberg roieberum
auf ben ißlan tritt unb geigt, roaS regfamer ©eroerbe»

ßeiß p bieten oermag. ®aß bie AuSfteßung bem Sanbe
aße ©h^e machen wirb, bafür bürgt bie ©roßjügigleit
ber Veranftaltung, Über 400 AuSfteßer, barunter Jirmen
oon Vamen, liefern ihre ©rjeugniffe, bie in 12
mit einem ©efamtbelegraum oon runb 4000 m® unter»
gebracht roerben. ®te oieten Jremben, bie aßfährlidh in
nnfer Sanb ßrömen, um bte Schönheit ber Vatur, beS

Hochgebirges unb ber fruchtbaren ®äter mit ihren ein»

labenben Sommerfrifchen p befudjen, ßnben burch bte

AuSfteßung hoppelten Anlaß oor, nach Vorarlberg p
fommen. Ünfer Sanb miß aßen, bie oon Vah unb gern
p ber AuSfteßung hetbeiftrömen, jetgen, baß roir oolfS»

roirtfdjaftlich auf ber Höhe finb unb baß bie Scharten,
bte ber Krieg unferer VMrtfdhaft gefdflagen, längft glüd«
lidh auSgebeffert unb überrounben finb.

Qerscbiedeiie).
SßohnwttßSwefe»» ««b SBohtutngSreform. ®er

Schroeijer. Verbanb für SBohnungSroefen unb
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fahren entspricht im wesentlichen der bei der Auflage
von Uberbauungs- und Baulinienplänen eingehaltenen
Praxis. (Fortsetzung folgt).

VSMMMM.
EiSgenoffische GewerSegesetzgeSung. Zurzeit sind

auf dem Gebiet der eidgenössischen Gewerbegesetzgebung
Vorarbeiten im Gange, die für Handwerk und Gewerbe
von größter Bedeutung sind. So wurde von Dr. Ger--

mann vom eidgenössischen Arbeitsamt ein Vorentwurf
für ein Bundesgesetz über den Meisterschutz
ausgearbeitet, der die Richtlinien enthält für die Aus-
bildung der Handwerksmeister und den Schutz des

Meistertitels. Bereits wurde der Vorentwurf einigen
Gewerbeführern unterbreitet. Zwar konnten im Schoße
dieses Komitees noch keine endgültigen Entscheide gefällt
werden, und die Angelegenheit bedarf noch weiterer
gründlicher Prüfung. Während gewisse Berussverbände
heute schon ohne weiteres in der Lage sind, Meister-
Prüfungen durchzuführen und infolgedessen auch einen
Schutz für den Meistertitel zu verlangen, sind andere
Berufsgruppen, darunter beispielsweise der Baumeister-
verband, weniger günstig gestellt.

In Borbereitung begriffen ist ferner ein Gesetzesent-
wurf über das Wettbewerbswesen; doch wird
die Vorlage noch einige Zeit auf sich warten lassen.
Gedacht ist dabei eine Regelung des Wettbewerbes, wie
sie von einigen Kantonen bereits in ihren Gewerbege-
setzen geordnet ist.

Bald einmal reif zur Ueberweisung an das Parla-
Ment ist der Entwurf zu einem Bundesgesetz über die

gewerbliche Ausbildung, das einheitliche Richt-
linien schaffen soll über die Berufslehre in Handwerk
und Gewerbe. Dagegen sind die leitenden Kreise von
Handwerk und Gewerbe und mit ihnen die Bundes-
behörden der Ansicht, daß sich die Gesetzgebung des
Bundes nicht mehr auf weitere Gebiete dieser Wirtschafts-
gruppe ausdehnen sollte; namentlich sollte die Gesetz-

gebung über den Handel und das Kleingewerbe den
Kantonen überlassen werden. („Basler Nachr.")

vêrbâMâ
Schweizer. Drechslermeisterverband. Die 23. Dele-

giertmversammlung der schweizerischen Drechslermeister
fand am 25. Juni im Hotel Kreuz in B rienz statt. Wie
nahe ist doch das Drechslergewerbe, welches im Mittelalter
von Fürstenfamilien als Kunstgewerbe ausgeübt wurde,

heute noch prächtige Kunstgebilde schafft, mit dem
«chnitzler-Kunstgewerbe verwandt, und deshalb versäumte
wan es nicht, der weitbekannten Schnitzlerschule in Brienz
einen Besuch abzustatten. Am Sonntag fand von 8 bis
^ Uhr im Sekundarschulhaus in Jnterlaken die 24. Ge-
neralversammlung des Schweizer. Drechslermeisterver-
bandes statt. Präsident Robert Grub er (Zürich) entbot
ven Willkomm. Nach Genehmigung des Protokolls folgte

^ Jahresbericht des Zentralpräsidenten. Die Schweiz
î^hlt zirka 250 Drechslermeister. Davon sind zirka 120
>n den Sektionen organisiert. Man gibt sich große Mühe,
vas Drechslerhandwerk wieder zum Kunftgewerbe zu er-

heben, individuelle Qualitätsarbeit zu leisten und die
Nichtorganisierten für die geschlossene Organisation zu
gewinnen. Die Sicherstellung einer finanziellen Unter-
läge zwingt den Drechslermeister sich zu spezialisieren,
Massen- und Hausbedarfsartikel mancher Art, die keine
großen Kunstprodukte darstellen, zu fabrizieren, die In-
dustrie zu verankern. Doch soll das Kunftgewerbe, die
individuelle Qualitätsarbeit, das erstrebenswerte Ziel
bleiben. Aktuar Leo Rutishauser referierte über die

Meisterprüfungen. Bereits wurden 13 Meister diplo-
miert. Im vergangenen Jahre erhielten drei das Meister-
diplom. — Auf Wiedersehen nächstes Jahr in St. Gallen
zur Jubiläumsfeier des 25jährigen Bestehens des Ver-
bandes.

DeZegikrtenversammlung des Schweizer. Schmiede-
und Wngnermeifterverbandes am 3. Juli in Marns.
Die Delegiertenversammlung, die am Sonntag unter dem
Vorsitz von Zentralpräsident Girsberger in
Glarus tagte, befaßte sich u. a. mit Fragen des Tarif-
und Lehrlingswefens. Es wurde gerügt, daß immer
noch viel zu viele Lehrlinge, und solche, die sich für den
Beruf nicht eignen, ausgebildet werden, und eine Sanie-
rung in differ Hinsicht dringend empfohlen. Auch im
Kalkulationswesen sollte weiterhin nach Besserung gestrebt
und die verschiedenen durch das Verbandssekretariat er-
arbeiteten Hilfsmittel sollten rege benutzt werden. Neu
in den Zentralvorstand wurde gewählt Schmiedmeister
Wen g er in Madretsch, und als nächster Versammlungs-
ort wurde Uverd on in Aussicht genommen.

Landesausstellung im Vorarlberg. (Korr.) Vor-
arlberg rüstet sich zu einer Veranstaltung großen Stils:
zu einer „Vorarlberger Industrie- und Gewerbeausstel-
lung", die in Feldkirch, der Perle Vorarlbergs, in
der Zeit vom 1. bis 31. August d. I. abgehalten wird.
Die letzte Landesausstellung liegt 40 Jahre zurück. Da
ist es wahrlich an der Zeit, daß Vorarlberg wiederum
auf den Plan tritt und zeigt, was regsamer Gewerbe-
fleiß zu bieten vermag. Daß die Ausstellung dem Lande
alle Ehre machen wird, dafür bürgt die Großzügigkeit
der Veranstaltung. Über 400 Aussteller, darunter Firmen
von Namen, liefern ihre Erzeugnisse, die in 12 Hallen
mit einem Gesamtbelegraum von rund 4000 unter-
gebracht werden. Die vielen Fremden, die alljährlich in
unser Land strömen, um die Schönheit der Natur, des

Hochgebirges und der fruchtbaren Täler mit ihren ein-
ladenden Sommerfrischen zu besuchen, finden durch die

Ausstellung doppelten Anlaß vor, nach Vorarlberg zu
kommen. Unser Land will allen, die von Nah und Fern
zu der Ausstellung herbeiströmen, zeigen, daß wir volks-
wirtschaftlich auf der Höhe sind und daß die Scharten,
die der Krieg unserer Wirtschaft geschlagen, längst glück-
lich ausgebessert und überwunden sind.

vencdltaeim.
Wohnungswesen und Wohnungsreform. Der

Schweizer. Verband für Wohnungswesen und


	Entwurf eines neuen Strassengesetzes für den Kanton St. Gallen [Fortsetzung]

